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Haftung für Userpostings 

 
 

Das Landgericht Berlin hat in seiner Entscheidung vom 10.09.2009 die Forenhaftung aufgeweicht und 
sich damit gegen die relativ strenge Rechtsprechung des Oberlandesgerichtes Hamburg aus dem 
Jahre 2006 gestellt. Dies ist deshalb bemerkenswert, weil das Landgericht Berlin bislang eher zu sehr 
restriktiven Auslegungen neigte. 

 

Mit Urteil vom 22.08.2006 entschied das Oberlandesgericht Hamburg, dass ein Forenbetreiber nach 
Bekanntwerden rechtswidriger Beiträge dafür Sorge zu tragen hat, dass weitere Rechtsverstöße ver-
hindert werden. Er muss nach dieser Rechtsprechung zumindest eine Überwachung veranlassen, um 
diese Rechtsverstöße zukünftig umgehend zu entfernen. 

 

Dies beinhaltet nach dem Hamburger Urteil auch Forenbeiträge anderer Personen im selben Thread. 
Denn das Gericht legt dem Forenbetreiber eine allgemeine Prüfungspflicht auf, „wenn ihm bereits 
mindestens eine Rechtsverletzungshandlung von einigem Gewicht im Rahmen des Forums benannt 
worden ist, und sich die Gefahr weiterer Rechtsverletzungshandlungen durch einzelne Nutzer bereits 
konkretisiert hat“.  

 

Das Landgericht Berlin verneint in seiner jetzigen Berufungsentscheidung eine derart allgemeine 
Prüfungspflicht. Vielmehr erkennt es in seiner Entscheidung folgende Grundsätze: 

 

 Es gibt keine Vorabprüfungspflicht für Userpostings! 
 

 Der pauschale Hinweis auf angeblich rechtswidrige Inhalte im Forum durch den Betroffenen 
reicht nicht aus. Es bedarf einer spezifischen Inkenntnissetzung in Bezug auf einen konkreten 
Inhalt, die dem Forumsbetreiber zudem eine eigene Rechtmäßigkeitsüberprüfung er-
möglicht. 
 

 Wenn eine wirksame Inkenntnissetzung vorliegt, haftet der Forumsbetreiber nicht, wenn er 
das Posting unverzüglich löscht. Erst wenn er dies nicht tut, haftet er auf Unterlassung und 
hat in der Folge dem Verletzten auch Kosten („Abmahngebühren”) zu erstatten. 

 



Das Gericht folgte in seinem Berufungszurückweisungsbeschluss seinem rechtlichen Hinweis vom 
11.08.2009. Die Revision ist nicht zugelassen worden. 
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